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Allgemeine Haftpflicht-Schadenanzeige 
für Versicherer:       

 
Bitte übersenden Sie die ausgefüllte Schadenanzeige direkt der Versicherungs-
gesellschaft, welche auch für die weitere Schadenbearbeitung zuständig ist. 
 

 

Cura GmbH & Co. KG

Vers.-Nr.:       Cura-Kunden-Nr.:       
Schd.-Nr. Versicherer:       
Schadenanzeige zur  Betriebshaftpflicht-Versicherung  Tierhalterhaftpflicht-Versicherung 

  Privathaftpflicht-Versicherung  Sonstige Haftpflicht-Versicherung:       

Versicherungsnehmer (Name/Anschrift): 

      
      
      

      
 

Anspruchsteller (Name/Anschrift): 

      
      
      

      

Tel.-Nr. (privat):       tagsüber:       Tel.-Nr. (privat):      tagsüber:      

Beruf/Gewerbe:       Beruf/Gewerbe:      

Schadentag:       Uhrzeit:       

Schadenort:       

Vorsteuerabzugsberechtigt:  ja  nein 

 

Falls der Schaden durch eine andere Person als den Versicherungsnehmer 
verursacht wurde (bei Kindern bitte unbedingt Geburtsdatum angeben): 

Name/Anschrift:       

       

       

Welche Sachen sind beschädigt?       

Geburtsdatum:       Alter und Allgemeinzustand:       

In welchem Verhältnis steht der Verursacher zu Ihnen? 

      

Art und Umfang des Schadens:       

Sind Sie mit der geschädigten Person 
(Anspruchsteller) verwandt oder verschwägert?  ja  nein 

Verwandtschaftsverhältnis:       

Bitte veranlassen Sie, dass die beschädigte Sache unbedingt bis 
zum Abschluss der Regulierung aufbewahrt wird. Legen Sie uns 
zum Nachweis der Schadenhöhe die Anschaffungsrechnung der 
beschädigten Sache und einen Kostenvoranschlag vor; im Falle 
eines Totalschadens auch die Neukaufrechnung. 

Leben Sie in häuslicher Gemeinschaft?  ja  nein 

Steht die geschädigte Person in einem 
Arbeitsverhältnis zu Ihnen?  ja  nein 

Reparaturkosten (Anschaffungsrechnung oder Kostenvoranschlag, 
ggf. Lichtbild beilegen):       

War die beschädigte Sache in Verwahrung, 
gemietet, geliehen oder gepachtet? 

 ja, und zwar:        nein 

Wo kann die beschädigte Sache tagsüber besichtigt werden? 

      Tel.-Nr.       

Ereignete sich der Schaden bei einer 
beruflichen Tätigkeit?  ja  nein 

Wenn ja, wurde an oder mit dieser Sache eine berufliche Tätigkeit ausgeübt 
(Bearbeitung, Reparatur, Beförderung, Prüfung oder dergleichen)?  

      

Nur bei Personenschäden ausfüllen! 
Anzahl der Verletzten:    

Name und Anschrift:       

       

       

Beruf/Tätigkeit:       

Art und Umfang der Verletzungen:       
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Zeugen (Name/Anschrift/Tel.-Nr.):       

An wen soll der Entschädigungsbetrag gezahlt werden (ggf. Bankverbindung)?       

BLZ:       Kto.-Nr.       Geldinstitut:       Kontoinhaber:       

Wurden Ansprüche bereits gestellt? Wenn ja, von wem und wann?       

 
Schadenhergang:       
 

Wurde der Schadenfall polizeilich aufgenommen?  ja  nein 

Dienststelle:       Tel.-Nr.:       Tagebuch-Nr./Aktenzeichen:       

 
Unfallskizze: 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bewusst unwahre oder unvollständige Angaben auch dann zum vollständigen Verlust des Anspruchs 
auf Versicherungsschutz führen können, wenn dem Versicherer dadurch ein Nachteil nicht entsteht. Falls Ihnen bzw. einer mitversicherten 
Person ein Mahnbescheid, Klage oder Prozesskostenhilfegesuch zugeht, bitte sofortige Kontaktaufnahme. Gegen einen Mahnbescheid müssen 
Sie außerdem fristgerecht Einspruch einlegen. 
 

      
________________________________________________  _______________________________________________ 

 Ort, Datum   Unterschrift Versicherungsnehmer 
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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
wenn der Versicherungsfall eingetreten ist, braucht der Versicherer wir Ihre Mithilfe. Dabei ist es notwendig, die gestellten Fragen 
wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Ansonsten gefährden Sie Ihren Versicherungsschutz. Nähere Einzelheiten zu den 
Folgen einer Verletzung der Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten entnehmen Sie bitte der nachstehenden Information. 
 
Auskunfts- und Aufklärungsobliegenheiten 
 
Auf Grund der mit Ihnen getroffenen vertraglichen Vereinbarungen kann der Versicherer von Ihnen nach Eintritt des Versicherungsfalls 
verlangen, dass Sie ihm jede Auskunft erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalls oder des Umfangs seiner Leistungspflicht 
erforderlich ist (Auskunftsobliegenheit), und ihm die sachgerechte Prüfung seiner Leistungspflicht insoweit ermöglichen, als Sie ihm alle 
Angaben machen, die zur Aufklärung des Tatbestands dienlich sind (Aufklärungsobliegenheit). Der Versicherer kann ebenfalls verlangen, 
dass Sie ihm Belege zur Verfügung stellen, soweit es Ihnen zugemutet werden kann. 
 
Leistungsfreiheit 
 
Machen Sie entgegen der vertraglichen Vereinbarungen vorsätzlich keine oder nicht wahrheitsgemäße Angaben oder stellen Sie dem 
Versicherer vorsätzlich die verlangten Belege nicht zur Verfügung, verlieren Sie Ihren Anspruch auf die Versicherungsleistung. 
 
Verstoßen Sie grob fahrlässig gegen diese Obliegenheiten, verlieren Sie Ihren Anspruch zwar nicht vollständig, aber der Versicherer kann 
seine Leistung im Verhältnis zur Schwere Ihres Verschuldens kürzen. Eine Kürzung erfolgt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 
Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben. 
 
Trotz Verletzung Ihrer Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen bleibt der Versicherer jedoch 
insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie nachweisen, dass die vorsätzliche oder grob fahrlässige Obliegenheitsverletzung weder für die 
Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht ursächlich war. 
 
Verletzen Sie die Obliegenheiten zur Auskunft, zur Aufklärung oder zur Beschaffung von Belegen arglistig, wird der Versicherer in jedem 
Fall von seiner Verpflichtung zur Leistung frei. 
 
Hinweis 
 
Wenn das Recht auf die vertragliche Leistung nicht Ihnen, sondern einem Dritten zusteht, ist auch dieser zur Auskunft, zur Aufklärung und 
zur Beschaffung von Belegen verpflichtet. 
 


